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Vorwort

Das Universitätsstudium soll auf die spätere Berufstätigkeit vorbereiten. Es soll
Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die es erlauben, nach Abschluss der Studi-
enzeit im Berufsleben erfolgreich zu sein. Solche Aussagen sind richtig und wich-
tig. Doch sie sind nicht alles. Kein Lebensabschnitt kann nur als Vorbereitung für
einen anderen verstanden werden. Jeder Lebensabschnitt hat seine eigene Bedeu-
tung. Das gilt auch für das Universitätsstudium. Es soll Vorbereitung für das spä-
tere Berufsleben bringen, aber es soll auch einen eigenen, für sich selbst gewichti-
gen Lebensabschnitt bilden.

Alles das gilt in vergleichbarer Weise für die Studieninhalte. Das Jurastudium wird
durch ein Examen abgeschlossen, aber im Studium kommt nicht nur das zur Spra-
che, was man für das Examen braucht, sondern es bietet auch das, was man für
das Examen nicht braucht, was aber gerade jetzt zu lernen dennoch sinnvoll ist
und Freude macht. Wer wird schon Maler? Und doch hat Kunstunterricht in der
Schule für jeden Schüler einen wichtigen Platz. Wer braucht im Berufsleben das
Latein? Und doch werden im Rückblick Viele sagen, es war richtig, dass ich in der
Schule Latein gelernt habe. So kann es dem Jurastudenten auch mit dem Römi-
schen Recht gehen. Er braucht es nicht zum Examen, er braucht es nicht, um im
Beruf Erfolg zu haben, und doch wird er vielleicht später dankbar sein, dass er im
Studium einmal etwas davon gehört hat.

Das Corpus Iuris Civilis, in dem die römisch-rechtlichen Texte gesammelt sind,
wird zu den einflussreichsten Texten der Weltliteratur gezählt. Die Juristen kön-
nen stolz darauf sein, dass ein so bedeutsames Buch zu ihrem Fachgebiet gehört.
Liegt es da nicht nahe, im Jurastudium für einen Augenblick innezuhalten und
sich Ausschnitte aus diesem Text in Umrissen vor Augen zu führen?

Die Jurastudenten der Antike konnten ihr Studium auf das Privatrecht konzentrie-
ren. Strafrecht gehörte nicht zu dem Kanon dessen, was ihnen von den Professo-
ren vorgetragen wurde. Und doch findet sich in einem für Erstsemester gedachten
Teil des Corpus Iuris ein kurzes Kapitel, das das Strafrecht anspricht, damit, wie
es dort heißt, die Studenten dieses Gebiet zu Beginn des Studiums einmal mit der
Fingerspitze berühren können. Dieser Grundriss soll seinen Lesern ermöglichen,
das umfangreiche Gebiet des Römischen Privatrechts zumindest einmal mit der
Fingerspitze zu berühren. Es wäre schön, wenn es gelingen könnte, dafür Interesse
zu wecken.

Der Text geht auf das Manuskript einer Vorlesung zurück, die im WS 2010 / 2011
in Köln vor Erstsemestern gehalten worden ist. Für den Kurs standen damals
zwölf Doppelstunden zur Verfügung. Jeder Doppelstunde war einer der zwölf Ab-
schnitte gewidmet. Die vielen Hinweise auf die Institutionen in diesem Buch sollen
das Gesagte belegen und können bei Interesse hier und da nachgeschlagen werden.
Der Text sollte aber auch ohne Rückgriff auf die zitierten Quellen aus sich heraus
verständlich sein. Für die Wiedergabe lateinischer Texte in Deutsch ist mir die
Übersetzung von Knütel / Kupisch / Lohsse / Rüfner (4. Aufl. 2013) hilfreich ge-
wesen. Was den sachlichen Inhalt angeht, so habe ich „von dem Vorrecht eines In-
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stitutionenlehrbuchs, keine Literatur zu zitieren, …Gebrauch gemacht“ (R. Sohm,
Institutionen, 1883, Vorrede).

JPM

Die zweite Auflage gibt mir die willkommene Gelegenheit, einzelne Unebenheiten
der ersten Auflage zu korrigieren, hier und da weitere Fundstellen hinzuzufügen,
am Schluss einen der dort genannten Kritikpunkte auszuwechseln und insgesamt
die Lesbarkeit des Textes, soweit möglich, zu erhöhen. Dabei war ich darauf be-
dacht, den Umfang des Buches nicht auszuweiten. Für Anregungen aus dem Leser-
kreis bin ich jederzeit dankbar.

JPM

Die dritte Auflage ist durchgehend überarbeitet, das Sachverzeichnis ausgeweitet
worden. Auf Vorschlag von G.Thür (Savigny Zeitschrift, Romanistische Abteilung
134, 2017, S. 616) hebt das Buch jetzt schon im Titel hervor, dass das Römische
Privatrecht auf Grundlage der Institutionen Iustinians geschildert wird. Unverän-
dert sind Anregungen aus dem Leserkeis willkommen.

JPM

Vorwort
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